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1. Wiegt Ihr Fluggerät insgesamt höchstens 0,25kg beim Start? 

Sie benötigen: 
 Ab Oktober 2017 eine dauerhafte und 

feuerfeste Kennzeichnung mit Namen und 
Anschrift am Fluggerät; weiter mit 2.  

NEIN 

Es ist grundsätzlich keine Erlaubnis 
notwendig, solange nicht  gegen  ein 
Betriebsverbot nach § 21b LuftVO 
verstoßen wird. Bitte prüfen Sie deshalb 
auch die Entscheidungshilfe zu § 21b. 

Bitte achten Sie, immer auf die bemannte Luftfahrt, insbesondere 
Rettungshubschrauber. Unbemannte Fluggeräte haben immer auszuweichen.  
Stellen Sie Ihren Flugbetrieb ein und warten Sie bis der Luftraum wieder  frei  ist.  
 

Sie benötigen zusätzlich zur Kennzeichnung: 
 Ab Oktober 2017 einen Kenntnisnachweis; 

weiter mit 3.  
NEIN 2. Wiegt Ihr Fluggerät insgesamt höchstens 2kg beim Start? 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

Sie benötigen zusätzlich zur Beschriftung und 
zum Befähigungsnachweis: 
 Erlaubnis der  Landesluftfahrtbehörde 

NEIN 3. Wiegt Ihr Fluggerät insgesamt höchstens 5kg beim Start? 

4. (Nur beantworten, falls ein Raketenantrieb vorhanden ist, ansonsten weiter mit  5.) 
    Hat Ihr Fluggerät einen Raketenantrieb mit einem Treibsatz von höchstens 20g? NEIN 

Sie benötigen: 
 Erlaubnis der  Landesluftfahrtbehörde 

NEIN 
5. (Nur beantworten, falls ein Verbrennungsmotor vorhanden ist, ansonsten weiter mit  6.) 
  Hat  Ihr Fluggerät einen Verbrennungsmotor, Sie betreiben es jedoch in einer Entfernung 

von mehr als 1,5 km zu Wohngebieten? 

6. Betreiben Sie ihr Fluggerät außerhalb von 1,5 km von der Begrenzung von Flugplätzen 
(Flughafen, Hubschrauberlandeplatz, Segelfluggelände)? NEIN Sie benötigen: 

 Erlaubnis der  Landesluftfahrtbehörde 
 Ggf. Flugverkehrskontrollfreigabe der 

Deutschen Flugsicherung 
NEIN 7. Betreiben Sie Ihr Fluggerät außerhalb der Nachtzeit (Nachtzeit: ca. 30 Min nach 

Sonnenuntergang bis 30 Min vor Sonnenaufgang)?  

JA 
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Voraussichtlich ist keine  Ausnahme vom Betriebsverbot notwendig. 
Diese Entscheidungshilfe ist nicht abschließend. Sie entbindet nicht von 
der eigenständigen Prüfung des § 21b. 

Bitte achten Sie, immer auf die bemannte Luftfahrt, insbesondere 
Rettungshubschrauber. Unbemannte Fluggeräte haben immer 
auszuweichen. Stellen Sie Ihren Flugbetrieb ein und warten Sie bis 
der Luftraum wieder  frei  ist.  
 

Hinweis: Eine Ausnahme vom Betriebsverbot durch die Luftfahrtbehörde wird nur in begründeten Fällen erteilt!  

2. (Nur beantworten, wenn Sie das Fluggerät innerhalb einer Kontrollzone betreiben, ansonsten weiter 
mit  3.) 

  Wird das Fluggerät unterhalb einer Flughöhe von 50m in der Kontrollzone  betrieben? 

Sie benötigen: 
 Ausnahme vom Betriebsverbot 
 Flugverkehrskontrollfreigabe der Deutschen 

Flugsicherung 

NEIN 

JA 

3.  Das Fluggerät wird nicht über oder in einem seitlichen Abstand  >  100 m zu Industrieanlagen, 
Kraftwerken, Gefängnissen, Kasernen, Konsulaten / Botschaften, Oberste/Obere Bundes- und 
Landesbehörden, Liegenschaften der Polizei und Verfassungsbehörden, Autobahnen, 
Bundesstraßen, Bundeswasserstraßen, Bahnanlagen betrieben? 

J
A 

3a. Hat die zuständige Stelle/Behörde dem Betrieb zugestimmt? NEIN 

JA 

NEIN 

NEIN 4a. Hat der zuständige Eigentümer/Nutzungsberechtigte zugestimmt? J
A 

JA 

NEIN 

4a. Das Fluggerät wird  nicht über Wohngrundstücken betrieben? 

5.  Das Fluggerät  wird außerhalb von Naturschutzgebieten, Nationalparken und Gebieten im Sinne 
des § 7 Absatz 1 Nummer 6 und 7 des Bundesnaturschutzgesetzes betrieben?  

J
A 

5a. Ist der Betrieb im betreffenden Gebiet nach landesrechtlichen 
Naturschutzbestimmungen gestattet? NEIN 

JA 

NEIN 

1. Wird das Fluggerät unterhalb einer Flughöhe von 100m betrieben? 

J
A 

1a. Wird das Fluggerät auf einem Modellfluggelände betrieben? 

1b. Ist Ihr Fluggerät kein  Multicopter  und haben Sie einen 
Kenntnisnachweis i.S. des § 21a Abs. 4 Satz 3 Nr. 1-3 Luft VO ? 

NEIN 

J
A 

NEIN NEIN 

Sie benötigen: 
 Ausnahme vom Betriebsverbot 
 Ggf. Flugverkehrskontrollfreigabe der Deutschen 

Flugsicherung 
JA 

Sie benötigen: 
 Ausnahme vom Betriebsverbot 

6. Wird das Fluggerät in Sichtweite des Steuerers betrieben? NEIN 

JA 

7. Wird das Fluggerät nicht über oder in einem seitlichen Abstand > 100m von 
Menschenansammlungen, Unglücksorten, Einsatzorten betrieben? NEIN 

J
A 

ACHTUNG: 
Der Betrieb über und in einem seitlichen Abstand von 100m von der Begrenzung von 
Krankenhäusern ist grundsätzlich verboten!  
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